
Erschienen im Mitteilungsblatt der Universität, Stück VII, Nummer 81, am 28.11.2000, im 
Studienjahr 2000/01. 

81. Verleihung der Lehrbefugnis als Universitätsdozent an der Formal- und 
Naturwissenschaftlichen Fakultät  
 
Gemäß § 28 (7) des Universitätsorganisationsgesetzes 93, BGBl. Nr. 805 vom 26. November 
1993, wird Herrn Dr. Alexander HASLBERGER die Lehrbefugnis als Universitätsdozent 
für "Mikrobiologie" verliehen. 
Gemäß § 28 (7) UOG 93 wird die Zugehörigkeit an das Institut für Mikrobiologie und 
Genetik ausgesprochen.  
 
 
Gemäß § 28 (7) des Universitätsorganisationsgesetzes 93, BGBl. Nr. 805 vom 26. November 
1993, wird Herrn Mag. Dr. Christian STUDENIK die Lehrbefugnis als Universitätsdozent 
für "Pharmakologie und Toxikologie" verliehen.  
Gemäß § 28 (7) UOG 93 wird die Zugehörigkeit an das Institut für Pharmakologie und 
Toxikologie ausgesprochen.  
 
 
Gemäß § 28 (7) des Universitätsorganisationsgesetzes 93, BGBl. Nr. 805 vom 26. November 
1993, wird Herrn Dr. Franz KERSCHBAUM die Lehrbefugnis als Universitätsdozent für 
"Beobachtende Astrophysik" verliehen. 
Gemäß § 28 (7) UOG 93 wird die Zugehörigkeit an das Institut für Astronomie 
ausgesprochen.  
 
 
Gemäß § 28 (7) des Universitätsorganisationsgesetzes 93, BGBl. Nr. 805 vom 26. November 
1993, wird Herrn Dr. Franz KLEIN die Lehrbefugnis als Universitätsdozent für "Genetik" 
verliehen.  
Gemäß § 28 (7) UOG 93 wird die Zugehörigkeit an das Institut für Botanik ausgesprochen.  
 
 
Gemäß § 28 (7) des Universitätsorganisationsgesetzes 93, BGBl. Nr. 805 vom 26. November 
1993, wird Herrn Dr. Jürgen KÖNIG die Lehrbefugnis als Universitätsdozent für 
"Ernährung des Menschen" verliehen.  
Gemäß § 28 (7) UOG 93 wird die Zugehörigkeit an das Institut für Ernährungswissenschaften 
ausgesprochen.  
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